Erklärung zum sozialversicherungsrechtlichen Status

Beide Parteien des Vertrages gehen davon aus, dass der Auftrag nicht im Rahmen einer abhängigen Beschäftigung erteilt wird und deshalb auch keine Sozialversicherungspflicht entsteht.

Zur Vermeidung etwaiger Risiken gibt der Auftragnehmer gleichwohl die folgende Erklärung ab:

1. Dem Auftragnehmer ist bekannt, dass in allen vergangenen und zukünftigen Auftragsverhältnissen durch den Auftraggeber keine Sozialabgaben abgeführt werden, weil sowohl der Auftraggeber als auch der Auftragnehmer dabei von einer selbständigen Tätigkeit ausgehen.

2. Der Auftragnehmer stimmt gemäß § 127 SGB IV ausdrücklich zu, dass für den Fall einer Feststellung einer abhängigen Beschäftigung für die Zeit bis 31.12.2026 keine Beitragspflicht zur Sozialversicherung besteht. Die Zustimmung bezieht sich auf alle Aufträge zwischen dem Auftraggeber und dem Auftragnehmer, auch wenn sie in der Vergangenheit liegen.
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